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Effekte der Beteiligung
Mitbestimmung macht die Arbeitswelt demo-
kratischer und nachhaltiger

Die Tradition reicht weit zurück: Das Mitspracherecht von Beschäftig­
ten bei betrieblichen und unternehmerischen Belangen ist in Deutsch­
land in Gesetzen verankert, die teils über 100 Jahre alt sind. Doch 
ebenso wie die Demokratie im gesellschaftlichen Bereich unter Druck 
steht, ist auch die Mitbestimmung in Unternehmen durch autoritäre 
Tendenzen gefährdet. Höchste Zeit zu fragen: Was leistet Mitbestim­
mung von Arbeitnehmer*innen? Was steht auf dem Spiel?

Robert Scholz und Jonas Eng

Im deutschen System der industriellen Be­
ziehungen, also in den Strukturen von Ko­
operation und Konflikt zwischen Arbeit und 

Kapital, ist die Mitbestimmung ein wichtiges 
demokratisches Mittel. Sie gibt Arbeitneh­
mer*innen die Möglichkeit und das Recht zur 
Mitgestaltung der betrieblichen Ausrichtung 
eines Unternehmens. Das Betriebsverfas­
sungsgesetz von 1952 – dessen Ursprünge 
noch vor dem Ersten Weltkrieg liegen – regelt 
die betriebliche Mitbestimmung in der Privat­
wirtschaft. Damit können Arbeitnehmer*in­
nen ihre Interessen durch einen demokratisch 
gewählten Betriebsrat vertreten lassen. Die 
betriebliche Mitbestimmung bietet abgestufte 
Beteiligungsrechte in sozialen, personellen 
und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Wäh­
rend Betriebsräte bei sozialen Fragen über 
eine gesetzlich verankerte echte Mitbestim­
mung verfügen, handelt es sich im personel­
len Bereich um Mitwirkungs- und im wirt­
schaftlichen Bereich um Informationsrechte. 
Echte Mitbestimmung heißt, dass der Arbeit­
geber beispielsweise bestimmte Entscheidun­
gen nicht ohne Zustimmung des Betriebsrats 
treffen kann. So ist gesetzlich gesichert, dass 
die Entscheidungsmacht nicht auf eine Person 

oder einen engen Personenkreis konzent­
riert ist.

Neben dieser Mitbestimmung auf betrieblicher 
Ebene gibt es auf Unternehmensebene die ge­
setzlich festgeschriebene Unternehmensmitbe­
stimmung. Gewählte Arbeitnehmervertre­
ter*innen im Aufsichtsrat der Unternehmen 
haben die Aufgabe, den Vorstand, der das Un­

ternehmen führt, zu besetzen, zu beraten und 
zu kontrollieren. Außerdem besteht die Mög­
lichkeit, die Interessen der Belegschaft bei stra­
tegischen Unternehmensentscheidungen im 
Aufsichtsrat geltend zu machen – zum Beispiel 
bei Investitionen, Umstrukturierungsmaßnah­

„Bei der Einführung der 
Unternehmensmitbestim-
mung in der Nachkriegs-

zeit ging es darum, die 
wirtschaftlichen Struktu-
ren zu demokratisieren“
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men oder bei Fragen der Personalstrategie. Je 
nach Größe und Rechtsform eines Unterneh­
mens setzt sich der Aufsichtsrat zu bestimm­
ten Teilen aus Anteilseigner- und Arbeitneh­
mervertretungen zusammen. Bei 501 bis 2.000 
Beschäftigten sind Aufsichtsräte in Kapitalge­
sellschaften zu einem Drittel mit Arbeitneh­
mervertreter*innen besetzt. Bei mehr als 2.000 
Beschäftigten (beziehungsweise 1.000 in der 
Montanindustrie) legt das Mitbestimmungsge­
setz beziehungsweise das Montanmitbestim­
mungsgesetz fest, dass Aufsichtsräte paritä­
tisch besetzt sind, Anteilseigner*innen und Ar­
beitnehmervertreter*innen also zu gleichen 
Teilen im Aufsichtsrat vertreten sind. In 
Deutschland sind durch diese Regelung circa 
640 Unternehmen paritätisch mitbestimmt. 
Angesichts der aktuellen Debatten um die Zu­
kunft der Demokratie ist erwähnenswert, dass 
es bei der Einführung der Unternehmensmit­
bestimmung in der Nachkriegszeit darum ging, 
die wirtschaftlichen Strukturen zu demokrati­
sieren. Vor allem die schwerindustriellen Kon­
glomerate – die zuvor unter anderem Waffen 
produzierten – sollten entflochten und dezent­
ralisiert werden. Beabsichtigt war auch, Arbei­
ter*innen und Gewerkschaften an den Unter­
nehmensorganen zu beteiligen. Über eine pari­
tätische Besetzung der Aufsichtsräte sollte 
erreicht werden, dass auch bei dieser Form der 
Mitbestimmung die Entscheidungsmacht nicht 
ausschließlich auf eine Person oder einen en­
gen Personenkreis konzentriert ist. In der 
Montanmitbestimmung ist seit 1951 geregelt, 
dass es neben derselben Anzahl von Vertre­
ter*innen der beiden Seiten eine unabhängige, 
von beiden gewählte Person gibt, die im Falle 
einer Pattsituation entscheidet. Für Unterneh­
men, die unter das Mitbestimmungesetz von 
1976 fallen, ist diese Person nicht gesetzlich 
vorgesehen. Dort handelt es sich nur um eine 
quasiparitätische Mitbestimmung: Der Auf­
sichtsratsvorsitzende, der immer von Kapital­
seite kommt, hat ein doppeltes Stimmrecht. 
Aber auch die quasiparitätische Unterneh­
mensmitbestimmung ist eine große Errungen­
schaft. 

Die Mitbestimmung leistet einen wesentlichen 
Beitrag zur demokratischen Gestaltung der Ar­
beitswelt. Sie bezieht die Stimmen der Arbeit­
nehmer*innen im Machtgefälle zwischen Ar­
beit und Kapital (zumindest mit) ein. Dennoch 
ist Mitbestimmung nicht selbstverständlich. 
Sie war stets umkämpft und steht auch gegen­
wärtig vor großen Herausforderungen, etwa 
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weil Unternehmen die gesetzlichen Regelun­
gen ignorieren oder sie bewusst umgehen. Da­
her stellt sich die Frage: Was leistet die Mitbe­
stimmung in Unternehmen konkret? Welche 

„Das Gesetz macht Vorga-
ben zu Zusammensetzung 
und Einflussmöglichkeit 
der Aufsichtsräte, in der 

konkreten Besetzung gibt 
es aber Spielräume“

Effekte lassen sich messen? Zur Beantwortung 
dieser Fragen greifen wir auf Datensätze des 
Mitbestimmungsindex (MB­ix) zurück, der am 
WZB in Zusammenarbeit von Wissenschaft­
ler*innen und Praktiker*innen entwickelt wur­
de. Der MB­ix misst die institutionelle Veranke­
rung der Mitbestimmung in Unternehmen. 
Zwar gibt es im Mitbestimmungsgesetz gewis­
se Vorgaben, die auch die Zusammensetzung 
und Einflussmöglichkeit der Aufsichtsräte be­
treffen, in der konkreten Besetzung gibt es 
aber Spielräume. Kommt etwa der oder die 
stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von 
Arbeitnehmerseite? Gibt es in den wichtigen 
Aufsichtsratsausschüssen – in denen Entschei­
dungen für das Gesamtgremium vorbereitet 
werden – auch Arbeitnehmervertretungen und 
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sprechender Expertise ausgestattet ist. Dies 
führt zu einer Stärkung der Personalarbeit in 
einer flexibler werdenden Arbeitswelt. Arbeits- 
und Führungskultur werden so beteiligungs­
orientiert gestaltet. 

Zweitens investieren mitbestimmte Unterneh­
men mehr als nicht mitbestimmte Unterneh­
men in ihre wirtschaftliche Zukunft, etwa in­
dem sie mehr Geld für langlebige Güter wie 
Produktions- oder Fertigungsanlagen oder die 
Betriebsausstattung ausgeben. Gleichzeitig zei­
gen sie sich bei Firmenakquisitionen oder Fu­
sionen weniger risikofreudig, was ihre finanzi­
elle Stabilität sichert und nachhaltiges Wachs­
tum fördert. Ebenfalls lässt sich anhand der 

Daten aus dem MB-ix aufzeigen, dass stark mit­
bestimmte Unternehmen im globalen Wettbe­
werb häufiger auf die Strategie der Differen­
zierung setzen, also darauf, Produkte oder 
Dienstleistungen anzubieten, die sich durch 
qualitative Merkmale von den Angeboten der 
Wettbewerber*innen abheben. So erhoffen sich 
die Unternehmen einen Vorteil gegenüber je­
nen, die eine Kostenführerstrategie verfolgen 
und darauf bauen, Produkte oder Dienstleistun­
gen nur zu möglichst niedrigen Preisen anzu­
bieten. 

Auch in puncto Nachhaltigkeit schließlich zei­
gen sich die positiven Effekte von starker Un­
ternehmensmitbestimmung. Unternehmen mit 
einem hohen MB-ix-Score nehmen in ihrer Be­
richterstattung häufiger nichtfinanzielle Indi­
katoren wie ökologische und soziale Verant­
wortung oder Aspekte der Unternehmensfüh­
rung auf. Darüber hinaus verpflichten sich 
mitbestimmte Unternehmen eher zu substan­
ziellen Nachhaltigkeitspraktiken anstatt nur zu 
symbolischen Maßnahmen, die eher performa­
tiv wirken und keine tiefgreifenden Verände­
rungen mit sich bringen. Dies spiegelt sich 
auch in der Unternehmensbewertung durch 
ESG-Ratings, also einer Beurteilung der Leis­
tungen in den Bereichen „Environment, Social, 
Governance“. Hier zeigt sich ein positiver Zu­
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welche Mandate haben sie? Oder wird bei­
spielsweise durch die gewählte Rechtsform des 
Unternehmens die Einflussmöglichkeit des 
Aufsichtsrats ohnehin eingeschränkt? Der MB­
ix erfasst über sechs Komponenten und darun­
ter liegende Variablen die strukturelle Veran­
kerung der Mitbestimmung. Der daraus kalku­
lierte Gesamtindex kann wiederum der 
Unternehmensentwicklung gegenübergestellt 
werden. In mehreren empirischen Studien 
konnten wir aufzeigen, dass die Unterneh­
mensmitbestimmung, neben ihrer Funktion als 
Demokratiewerkzeug, eine Vielzahl positiver 
Effekte hat. 

Erstens zeigt sich, dass Unternehmen mit Mit­
bestimmung dem gewerkschaftlichen Leitbild 
von „Guter Arbeit“ stärker entsprechen als Un­
ternehmen ohne. Sie fördern die berufliche 
Ausbildung junger Menschen – etwa weil sie 
höhere Ausbildungsquoten haben. Von der Aus­
bildung von Fachkräften profitieren sie nicht 
nur selbst, sie leisten auch einen Beitrag zur 
Beschäftigungssicherung und übernehmen ge­
sellschaftliche Verantwortung. Diese Unterneh­
men haben eine Vorbildrolle, oft für ganze Re­
gionen. Auch beim Thema Geschlechtergerech­
tigkeit zeigt sich, dass in mitbestimmten 
Aufsichtsräten der Frauenanteil höher ist. Dies 
liegt vor allem daran, dass von der Arbeitneh­
mer*innenseite die Mandate öfter weiblich be­
setzt werden. Auf der Seite der Anteilseig­
ner*innen besteht hier noch Nachholbedarf. 
Darüber hinaus zeigt unsere Empirie auf, dass 
Unternehmen mit starker Mitbestimmung häu­
figer über ein eigenständig geführtes Perso­
nalressort im Vorstand verfügen, das mit ent­

„Stark mitbestimmte 
Unternehmen setzen im 

globalen Wettbewerb häu-
figer auf die Strategie der 

Differenzierung“
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sammenhang zwischen starker Mitbestimmung 
und höheren Bewertungen in den Bereichen 
Soziales (S) und Umwelt (E). 

Unternehmensmitbestimmung kann also ge­
sellschaftliche Werte wie Gerechtigkeit, Nach­
haltigkeit, Stabilität und Innovation fördern. 
Mitbestimmung steht im Zusammenhang mit 
Demokratie und gesellschaftlicher Wohlfahrt, 
ohne dem wirtschaftlichen Erfolg der Unter­
nehmen zu schaden. Auch wenn von einigen 
Anteilseignern die Mitbestimmung im Aus­
handlungsprozess zwischen Arbeit und Kapital 
eher als Hemmnis gesehen wird, zeigen unsere 
Ergebnisse, dass es sich lohnt, auf eine starke 
Unternehmensmitbestimmung zu setzen. Ob­
wohl es zwischen den Unternehmen teils star­
ke Unterschiede im Hinblick darauf gibt, wie 
die Mitbestimmung jeweils verankert ist, weist 
die Unternehmensmitbestimmung als Instituti­

on eine starke Kontinuität auf. Sie zeigt sich 
auch in Krisenzeiten als Stabilitätsanker und 
schafft Erwartungssicherheit für die Akteure. 
Sie ist eine wichtige Errungenschaft des euro­

päischen Wirtschafts- und Sozialmodells. Gera­
de angesichts multipler Krisen, erstarkender 
autokratischer Bedrohungen und der Wahler­
folge rechtspopulistischer Parteien sind wirt­
schaftsdemokratische Perspektiven wichtiger 
denn je. 
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„Mitbestimmung zeigt 
sich in Krisenzeiten als 

Stabilitätsanker, sie 
schafft Erwartungs-

sicherheit“
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